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kende« Sprachgeistes. Mag sein. daß die unsicher« Hand
des unkundigen, schlecht unterrichteteten LebrerS diese Me.
idode und die darauf gebauten Lehrbücher hier und da in
einem ungünstigeren Lichte gezeigt habe. Aber waS will
dad beweisen? Wem eS daher um ehrliche, unbefangen«

Würdigung einer der wichtigsten Fragen unsers gegenwär.

tigcn pädagogischen Lebens gilt der lasse stch doch die Müh«

nicht verdrießen, in solchen Schulen die Erfolge zu prüfen,
wo mit der nöthigen Kenntniß und Lehrgabe nach diese?

Methode verfahren wird.
Mochten sich durch vorstehende Mittheilung recht viel«

Schulmänner veranlaßt sehen, gründlich zu prüfen und dann

zu entscheiden — vielleicht daß sie uns diesen Wink noch

danken. u

Einige Bemerkungen über die Stellung der Haupt¬
lehrer und Hülfslehrer an den Bezirksschulen
des Kantons Aargau.

Da zu erwarten ist, daß die Neglcmente über das B«.
zirksschulwcsen bald berraihen und erlassen werden, so kann

es im Interesse des Schulwesens sein, einige dahin
schlagende Punkte allmälig öffentlich anzuregen und zu besprechen

damit einerseits beim Entwerfen derselben darauf auf-,

mceksam gemacht werde, andrerseits aber, damit das Fü?
und Wider erwogen und darauf gestützt, entschieden werde.

Zu diesen zu erörternden Punkten gehört unstreitig das

Verhältniß der Haupt, und Hülfslehrer in den Lehrerver.
sammlungen. Auf den ersten Blick erscheint freilich diese

Erörterung nicht von wesentlicher Bedeutung zu sein; dem

Schulmanne aber, der Erfahrungen gesammelt hat, wird
nicht leicht entgehen können, daß eben die Erörterung und
Feststellung dieses Verhältnisses mit zu einem Fortschritt«
gerechnet werden darf, wenn die AuSmittlung desselben

Folge eines baltbaren Grundsatzes ist. In dieser Beziehung
halder §.419. des neuen Schulgesetzes bereits einen solchen

Grundsatz aufgestellt; er heißt: »Die Bewerber (für Be-
zirköschulen) haben sich vor dem KantonSschulrathe sowohl

einer wissenschaftlich allgemeinen, als auch «inet
speciellen Prüfung in den Fächern, in denen sie Unterricht



zu ertheilen haben, z» unterwerfen. Die Hülftlehrcr wer.
den nur tn den Fächern, tn denen sie unterrichten

sollen, geprüft, eâ der Kanionsschulralh sur

nöthig erachtet," —
Da nun nach §. t22. sämmtliche Lcbrer und Hälft»

lchrer unter dem Vorsitze eines HaupilehrerS als Rektor,
die Lehrerversammlung bilden, und diese nach h. t23. die
nächste Aufsicht über Disciplin, die Abfassung (Vorschlags-
weise) des Stundenplans und Vorschläge zu Ausnahmen und
Promotionen zu machen hat, seroer Anträge »her andere

Angelegenheiten und Bedürfnisse der SSulen an die Be.
zirköschulpflege zustellen berechtigt ist: so entsteht die Fpäge:
haben die Hülfslehrer in den Lehrerversamm'ungcn dip°näm-
liche Stimme wie die Hauptlehrer? Und wenn Dieses
verneint wird, wie weit erstreckt sich ihr Stimmrechl?

Schon daâ Gesetz unterscheidet Hauptlehrer und

Hülfslehrer. Die Hauptlehrer haben sowohl eine

wissenschaftlich allgemeine, als eine specielle Prüfung in
denjenigen Fächern, in welchen sie unterrichten wollen, zu
bestehen; die Hülfslkhrer werden dagegen nur in denjenigen
Fächern, in denen sie unterrichten sollen, geprüft; die allgemeine
wissenschaftliche Prüfung fällt also bei denselben weg. Der
Gesetzgeber hat demnach die Hülftlehrer den Haupttebrern nicht
gleichgestellt, sondern nachgestellt ; denn diese ve> treten
gewissermaßen daâ geistige jene das mechanische Element an den

Bezirksschulen, Ungerecht wäre es demnach, den HülfSleh.
rern gar kein Slimmrcchc geben zu wollen, Allein idr
Stimmrecht kann sich nur ausschließlich aus ihr specielles

Fach, worin sie Unterricht ertheilen - beschränken; für alles

Andere ist cö ihnen abzusprechen, weil sie den Beweis nickt
geleistet haben, daß sie allgemeine wissenschaftliche und
pädagogische Kenntnisse besitze». Dagegen haben die Hauptlehrer

nach dem Sinne des Gesetzes bei allen Besprechungen
und Abstimmungen tn den Lehrcrversammlungen volles und

ungeschmälertes Stimmrechl; denn, wenn ihnen auch die

mechanischen Fertigkeiten in einzelnen Unterrichtsfächern,
z, B. im Zeichnen, Schreiben und Gesang abgehen sollten,
so steht ihnen doch vermöge ihrer wissenschaftlichen Bildung
mit vollem Rechte zu ein Urtheil über BehandlungSweise

nach pädagogischen Grundsätzen, über Einschränkung und



S9

Erweiterung trqcnd «incS UmerrichkszwetgeS a. s. w abzu-

geben. Ein HülfSlehrer für den Schretbunrerrichl kann sehr

schön schreiben, behandele sein Fach mit Vorliebe und

wünscht, daß diesem eine bedeutende Stundenzahl eingeräumt

werde; oder seine Lebrweise geht nicht aus von allgemeinen

pädagogischen Grundsätzen u s. w,; kann da der Wissenschaft«

lich gebildete Lehrer nicht ebenso gut und in vielen Fällen
noch besser das Richtige bezeichnen und, da er das Ganze

Übersicht, jedem Fache seine richtige Stellung und Wirk«
samkeit anweisen? — Es handelt sich in der Lehrerversamm»

kung um eine pädagogische Erörterung, z B. über einen

Stundenplan, über Entlassung eines SchülerS aus einem

Unterrichts fache ; wie kann da einem Hülsslehrer ein Stimm,
recht in einer Angelegenheit zugemuthet werden, die er nicht

zu beurtheilen im Stande ist! Man hat freilich auch

Beispiele, daß es geschieht, allein das Wie spricht eben dage?

gen; zudem gestehen Manche in zu ehrender Offenheit, sie

verstehen solche Dinge nicht hinlänglich- Wie oft dagegen
die Ansichten der Haupllehrcr in HülfSlchrfächern von
wohlthätigem Einflüsse sind, davon nur ein Beispiel Ein Ge«

sanglehrer trug darauf an, einen Schüler aus dem Gesang,

unterrichte zu entlassen, weil er kein Gehör habe, d, h.

weil er die Töne nicht richtig nachsingen könne. Hauptlehrer
hielten diesen Grund nicht für entscheidend, indem er eher
dasür spreche, daß deS Schülers Ohr für-die verschiedenen

Klänge empfänglich gemacht werden müsse, da ja die Volksschule

den Zweck habe, eine harmonische Bildung der Schüler,
keineswegs aber eine künstlerische in einzelnen Theilen zu
erzielen. Die Schulpflege entschied für Beibehaltung des

Betreffenden im Unterrichte; und nach einigen Jahren war
er im Stande, leichte Lieder leidlich allein zu singen.

Fassen wir nun den Sinn des Gesetzes und Erfahrung
aus, so können wir im Interesse des Schulwesens.^dà
Hülfslehrern yur ein bedingtes Slimmrecht einräumen,uytz
zwar so, daß sie nur in denjenigen Fällen, wo Gegenstände
ihres speciellen Faches zur Sprache kommen, ihre Stimme
abgeben können, daß sie aber in allen andern Fällen nur
als berathende Mitglieder der Lchrcroersammlung anzusehen

sind. °
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